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Informationen zur Datenerhebung  

nach Art. 14 DSGVO für den SGB II-Bereich bei Direktzahlung an den/die Vermieter/in oder 

andere empfangsberechtigte Personen 

__________________________________________________________________________ 

Diese Informationen dienen der Transparenz, wie das Jobcenter Gießen und die Bundes-

agentur für Arbeit (im Folgenden „BA“ abgekürzt) mit personenbezogenen Daten der Vermie-

terinnen und Vermieter ihrer Kundinnen und Kunden (Privatpersonen und Unternehmen) um-

gehen. Der Schutz von personenbezogenen Daten genießt einen sehr hohen Stellenwert. 

Deshalb erfolgt die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Einklang mit den gesetz-

lichen Bestimmungen, insbesondere mit den Regelungen der Datenschutzgrundverordnung 

der Europäischen Union (DSGVO) und des Sozialgesetzbuches (SGB). 

1. Verantwortliche für die Datenverarbeitung 

Verantwortlich für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten sind die Geschäftsführung 

des Jobcenter Gießen, Lahnstraße 59, 35398 Gießen sowie die Bundesagentur für Arbeit, 

vertreten durch den Vorstand, Regensburger Str. 104, 90478 Nürnberg. 

2. Datenschutzbeauftragter 

Die Datenschutzbeauftragte des Jobcenters Gießen, Frau Bettina Henn, erreichen Sie unter 

der Postanschrift: Jobcenter Gießen, Lahnstraße 59, 35398 Gießen oder unter folgender E-

Mail-Adresse: jobcenter-giessen.datenschutz@jobcenter-gE.de  

3. Verarbeitungszweck 

Gesetzliche Aufgabenerledigung 

Das Jobcenter Gießen und die BA verarbeiten Daten zum Zwecke ihrer gesetzlichen Aufga-

benerledigung nach dem SGB. Sie sind u.a. zur wirtschaftlichen Erbringung von Geldleistun-

gen in Form von Bedarfen für Unterkunft und Heizung verpflichtet (§ 22 Zweites Buch Sozial-

gesetzbuch – SGB II). Soweit Arbeitslosengeld II für den Bedarf für Unterkunft und Heizung 

geleistet wird, ist es auf Antrag der leistungsberechtigten Person an den/die Vermieter/in oder 

andere Empfangsberechtigte zu zahlen. Es soll an den/die Vermieter/in oder andere 

Empfangsberechtigte gezahlt werden, wenn die zweckentsprechende Verwendung durch die 

leistungsberechtigte Person nicht sichergestellt ist.  

Das ist insbesondere der Fall, 

• wenn Mietrückstände bestehen, die zu einer außerordentlichen Kündigung dies Miet-

verhältnisses berechtigen, 
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• Energiekostenrückstände bestehen, die zu einer Unterbrechung der Energieversor-

gung berechtigen, 

• konkrete Anhaltspunkte für ein krankheits- oder suchtbedingtes Unvermögen der 

leistungsberechtigten Person bestehen, die Mittel zweckentsprechend zu verwenden, 

oder 

• konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die im Schuldnerverzeichnis eingetra-

gene leistungsberechtigte Person die Mittel nicht zweckentsprechend verwendet.  

4. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung: 

Die Datenverarbeitung durch das Jobcenter Gießen und die BA stützt sich insbesondere auf 

Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO i.V.m. §§ 67 ff SGB X, SGB II, SGB III sowie auf spezialgesetzliche 

Regelungen. Darüber hinaus ist gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO eine Datenverarbeitung 

auch zulässig, wenn die betroffene Person ihre Einwilligung erteilt hat. 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern 

Die in Ziffer 7 genannten Datenkategorien können zum Zwecke der gesetzlichen Aufga-

benerledigung des Jobcenter Gießen und der BA an Dritte übermittelt werden wie beispiels-

weise: 

Kundinnen und Kunden des Jobcenters Gießen mit denen die Vermieterinnen und Vermieter 

bzw. anderen Empfangsberechtigten in einem vertraglichen Verhältnis stehen, andere So-

zialleistungsträger, Finanzämter, Zollbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Behörden der 

Gefahrenabwehr (z.B. Polizei, Staatsanwaltschaft, Verfassungsschutz), Gerichte, andere 

Dritte wie z.B. kommunale Ämter, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundes-

zentralamt für Steuern, Bundesrechnungshof, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Auf-

tragsverarbeiter (z.B. Scandienstleister, IT-Dienstleister), etc.. 

6. Speicherdauer 

Für Daten zur Inanspruchnahme von Geld- und Sachleistungen nach dem SGB II besteht eine 

Speicherfrist von 10 Jahren nach Beendigung des Falles. Ein Fall ist in diesem Zusam-

menhang beendet, wenn die Hilfebedürftigkeit weggefallen ist oder aus anderen Gründen kein 

Anspruch mehr auf Leistungen besteht, es sei denn, es werden besondere Förderleistungen 

gewährt oder Rechtsstreitigkeiten sind noch nicht abgeschlossen. Die Frist von 10 Jahren 

beruht auf der gesetzlichen Möglichkeit der Rückforderung von Leistungen, wenn in diesem 

Zeitraum bekannt wird, dass Leistungen zu Unrecht gewährt wurden. 

 

/3 



 
 
 
 

Stand: 11/2021 

- 3 - 

Ist eine Forderung des Jobcenter Gießen (Rückforderung / Erstattungsbescheid / Darlehen) 

noch offen, werden die Daten gemäß den Vorschriften der Zivilprozessordnung und des Bür-

gerlichen Gesetzbuches 30 Jahre lang aufbewahrt, weil erst dann die Ansprüche verjähren. 

Die Berechnung der Frist erfolgt je nach Vollstreckungsversuch. 

7. Kategorien personenbezogener Daten 

Insbesondere folgende Datenkategorien von Vermieterinnen und Vermietern oder anderen 

Empfangsberechtigten werden vom Jobcenter Gießen und der BA verarbeitet: 

a) Stammdaten inkl. Kontaktdaten 

Das sind beispielsweise: 

Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer (freiwillige Angabe), E-Mail-Adresse (freiwillige 

Angabe), Bankverbindung 

b) Daten zur Leistungsgewährung 

Das sind beispielsweise: Bedarfe für Unterkunft und Heizung 

c) Forschungsdaten (Befragungsdaten) und Statistikdaten 

8. Betroffenenrechte 

a) Auskunft 

Jedermann hat das Recht, vom Jobcenter Gießen eine Bestätigung zu verlangen, ob perso-

nenbezogene Daten, die ihn betreffen, verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, 

kann Auskunft über alle verarbeiteten Daten verlangt werden. 

b) Berichtigung / Vervollständigung 

Sofern nachgewiesen wird, dass die beim Jobcenter Gießen verarbeiteten personenbezoge-

nen Daten unrichtig oder unvollständig erfasst sind, werden diese nach Bekanntwerden un-

verzüglich berichtigt oder vervollständigt. 

c) Löschung 

Sofern nachgewiesen wird, dass personenbezogene Daten zu Unrecht verarbeitet wurden, 

wird unverzüglich die Löschung der betroffenen Daten veranlasst. Das gilt auch, wenn die 

Daten zur Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden. Für die Beurteilung dieser Sach-

lage sind die Speicherfristen maßgebend, wobei Rechnungslegungsfristen oder Rückforde-

rungsfristen (vgl. Ausführungen zu Speicherdauer) zu berücksichtigen sind. 
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9. Widerruf der Einwilligung 

Werden Daten auf der Grundlage einer Einwilligung des Betroffenen verarbeitet, kann die 

Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen wer-

den. Die bis zum Widerruf erfolgte Verarbeitung bleibt davon unberührt.  

10. Beschwerderecht 

Betroffene Personen haben die Möglichkeit, sich an den Bundesbeauftragten für den Daten-

schutz und die Informationsfreiheit (Graurheindorfer Str. 153, 53117 Bonn) zu wenden, sofern 

sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden Daten gegen die 

Datenschutzgrundverordnung verstößt. 

11. Datenquellen 

Das Jobcenter Gießen kann unter Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen personen-

bezogene Daten auch bei anderen öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen oder Personen 

erheben. Bei Direktzahlung der Miete an die Vermieterinnen / den Vermieter bzw. andere 

Empfangsberechtigte können dies insbesondere die Mieterin / der Mieter oder andere So-

zialleistungsträger etc. sein. Darüber hinaus können personenbezogene Daten auch aus 

öffentlichen Quellen bezogen werden wie z.B. Internet, Melderegister, Handelsregister, 

Grundbuchämter usw.. 

12. Zweckänderung 

Die Verwendung personenbezogener Daten zu anderen Zwecken als dem Erhebungszweck 

ist nur im Rahmen der unter Ziffer 3 genannten Zwecke zulässig und sofern der neue Zweck 

mit dem Erhebungszweck kompatibel ist.  

 

 


